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oder leicht zu mißbrauchende und heftig wür-
kende und daher leicht gefährlich werdende
Mittel , ohne Verordnung eines concessi 'vnir-
ten Arztes oder die vorgeschriebenen Beschei¬
nigungen , verabfolgen zu lassen , und stets
den vorsichtigsten Gebrauch derselben ausdrück¬
lich zu empfehlen.

Die Aemter und Kreis - Physi 'ci haben
dagegen auf die Befolgung der rücksichtlich der
Medicinal - Polizey bestehenden Vorschriften
genau zu achten , dem Unwesen der Quacksal¬
berei zu steuern , und die Hebammen in ihrem
Districte einer steten scharfen Controlle zu un¬
terwerfen.

19 ) Der Militair - Commission Be-
^ kanntmachung vom  12 . May  xubl.

so . sj . 1819.

: EinschZrfung Zn der mit Seiner Herzoglichen

^achlmg^ "v°m Durchlaucht  Höchsten Genehmigung von
Februar d.J . der Militair - Commission unterm 5 . Februar

in Hinsicht des ^ wegen der diesjährigen Aushebung der

scustretens der lnr Jahre 1798 . gebornen Wehrpflichtigen
UVehrpflichtl- erlassenen Bekanntmachung ist in Ansehung

der gesetzwidrig Ausgetretenen angeordnet
^ worden , wie folgt:

„Damit übrigens das in einigen Aemtern

wiederholt Statt gehabte gesetzwidrige Aus-
trcten der im Alter der Wehrpflichtigkeit



zum aktiven Dienst stehenden jungen Leute
für die Folge auf alle Verse verhütet wer¬
de , wird in Gemäßheit eines Landesherr¬
lichen Rescripts vom 29 . Iuly v. Z . hie¬
durch ferner bekannt gemacht , daß

s ) die darüber in der Landesherrlichen
Verordnung vom 24 . December 181Z.
und zwar im §. 21 . enthaltenen Vor¬
schriften folgenden Inhalts:

„Wer bei dem an ihn ergehenden Auf 's
„rufe ( zum Eintritt in den Dienst)
„nicht erscheint , verfällt das erstemal
„in eine Strafe von 5 Rthlr . an die
„Invaliden - Easse ; bei wiederholtem
„Ausbleiben wird diese Strafe ge¬
schärft und die Namen der Ausblei-
„benden , die zugleich das Recht ver¬
lieren , die Oldenburgifche Cocarde
„zu tragen , sollen der Commune öf¬
fentlich bekannt gemacht werdem
„Bei fortgesetztem Außenbleiben wird
„ein solcher mit der Confiscation fei-
„nes Vermögens bestraft , auch ver¬
liert er zugleich die Rechte , die ihm
„an einer künftigen Erbschaft zuste¬
lzen können , und wird im Betre-
„tungsfall gefänglich eingezogen und
„nach Beschaffenheit der Umstände
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„mit einem oder mehreren Jahren Fe-

„stungsbau bestraft . "

unverändert in Kraft erhalten werde , und

ein Ausgetretener aller darin bezeichneten

Rechte und Vorzüge verlustig werden solle,

ohne dadurch seiner Militair - Pflichtigkeit

enthoben zu seyn.

b ) Alle handesunterthanen sind schuldig und

zufolge der Regierungs - Publication vom

25 . Februar 181 -Z. besonders verpflichtet,

nach Möglichkeit dazu beizutragen und mit-

zuwürken , daß kein Wehrpflichtiger sich

seiner Verpflichtung zum Militairdienst

entziehe , und jeder , der gesetzwidrig aus¬

getreten oder vom Regiment descrtirt ist,

zur Erfüllung seiner Obliegenheiten ange¬

halten und daher den betreffenden Aemtev « >

oder Militair -Commandos sofort angezeigt

und überliefert werde , wofür demjenigen,

der einen solchen widerspenstigen Wehr¬

pflichtigen eingeliefert , auf Verlangen eine

Prämie von fünf Rthlr . verabreicht wer¬
den wird.

c) Jedes Amt muß die demselben für die Er¬

gänzung des laufenden Jahres adquotirte

Recruten -Zahl stellen , und zwar ohne Rück¬

sicht auf die abwesenden Wehrpflichtigen,

welche indessen dem Staate und besonders



dem Amte , welchem sie angehören , per-
sönlich verantwortlich bleiben.

ä ) Würden in dem einen oder andern Amts-
district wider Erwarten so viele Wehrpflich¬
tige ausgetreten seyn , daß dessen Quote
nicht gestellt werden kann , so ist für einen
solchen Fall die besondere Höchste Verfü¬
gung Vorbehalten worden ; welcher zu be¬
gegnen die Aemter sich auf alle Weife an¬
gelegen feyn lassen werden.

«) Die zur soofung stehenden Wehrpflichti¬
gen , mithin für diefesmal alle junge Män¬
ner , die im Fahre 1798 . geboren sind , sol¬
len von jedem Amte durch eine ungesäumt
zu erlassende und öffentlich bekannt zu ma¬
chende Publication nochmals aufgefordcrt
werden , sich an dem dazu bestimmten Ta¬
ge zur Loosung zu stellen . Ein jeder , der
alsdann nicht erscheint , ist in Ermangelung
einer erheblichen , sofort gehörig zu beschei¬
nigenden Entschuldigung als absichtlich ab¬
wesend zu betrachten , und wird deswegen
als durch das Loos zum Dienst bezeichnet
angesehn , mithin ohne zu looseu , und ohne
Rücksicht auf etwankge Reklamationen , so¬
fort zum Eintritt in den activen Dienst auf¬
gerufen.

H Wenn ein solcher Abwesender demnächst
zurückkehrt , und dicnsttüchtig ist , so soll



er sofort , und zwar auf sechs Jahre , in
Dienst gestellt werden , und hiezu bis zum
zuräckgelegten sechs und dreyßigsten Jahre
verpflichtet bleiben . Würde aber ein sol¬

cher erst nach zurückgelegtem Lösten Jahre
zurückkehren , so hat er zu gewärtigen , was
seinetwegen beschlossen werden wird,

ß ) Da bereits mit den mehrsten Staaten
Deutschlands Auslieferungs - Conventionen
abgeschlossen sind , so wird es der Commü-

nen eigener Rußen mit flch bringen , ein
wachsames Auge auf solche Ausgetretene

zu haben und davon bei ihren Aemtern An¬
zeige zu machen , um solche Wehrpflichtige
demnächst zu der Zeit , wo sie zum Dienst

zu erhalten sind , auf ihre alsdann zu stel¬
lende Erganzungs - Quote abzurechnen.

Alle Wehrpflichtige , und zunächst dieje¬

nigen , welche , im Jahre 1798 . geboren,
sür das gegenwärtige i8i9teZahr zur L.00-

sung kommen , werden daher ermahnt , dem
an sie ergehenden Aufruf die gebührende
Folge zu leisten , und bei Vermeidung der
angedrohten Bestrafungen , die ein jeder

Ehrliebender zu vermeiden flch bestreben
wird , ihrer Dienst - Pflicht sich unter kei¬
nerlei Vorwand zu entziehen ; als worauf
mit aller Sorgfalt und Strenge zu achten,
die Eltern , Vormünder und Angehörigen
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der Wehrpflichtige « gleichmäßig aufgefor-
dcrt und für alle etwaige Collusiottsfalle
verantwortlich gemacht werden . "

Ohngeachtet dieser wiederholten dringen¬
den Aufforderung hat die Miluair - Commis¬
sion dennoch die unangenehme Bemerkung ma¬
chen muffen , daß in verschiedenen Amtsdi-
siricren Nicht nur von der diesjährigen , son¬
dern auch von den früher » Aushebungen noch
mehrere Wehrpflichtige sich dem Militärdienst
entzogen haben . Es ist Pflicht nicht nur der
Local - Behörden , sondern auch aller Landes-
Unterthanen , und vorzugsweise der Angehö¬
rigen solcher ausgetretenen Wehrpflichtigen,
nach Möglichkeit dahin mitzuwürken , daß
dergleichen strafbare Dienst - Entziehungen auf
alle Weise verhindert , auch die Schuldigen
zur wohlverdienten Bestrafung und zur Erfül¬
lung ihrer Obliegenheiten gezogen werden , da¬
mit dadurch auch die gerechten Reclamationeu
derjenigen Wehrpflichtigen gehoben werden,
die für solche Widerspenstige haben eintreten
müssen.

Mit Verweisung auf die vorangezogene
Bekanntmachung werden daher alle diejenigen,
die es angeht , hiedurch nochmals ernstlichst
yufgeforderk , sich die Erreichung des vorlie¬
genden Zwecks möglichst angelegen seyn zu
Lassen , besonders aber die gesetzwidrig aus-
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